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 Veröffentlicht am 08.02.1951

Norm

DSt 1872 §53 Z3

Rechtssatz

Eine Beschwerde gegen einen Ablassungsbeschluß des Disziplinarrates steht dem Anzeiger nur im Falle einer

Berufspflichtenverletzung zu.

Entscheidungstexte
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Beisatz: Die Qualifikation als Berufspflichtenverletzung setzt unbedingt ein Handeln im Berufe als Anwalt voraus

(SSt V/127). (T1)
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Beisatz: Ein Rechtsanwalt kann sich daher in eigener Sache keiner Berufspflichtenverletzung schuldig machen.
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Beis wie T1 nur: Die Qualifikation als Berufspflichtenverletzung setzt unbedingt ein Handeln im Berufe als Anwalt

voraus. (T3)
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Beisatz: Streitigkeiten zwischen Rechtsanwälten im Sinne beleidigender Äußerungen und Vorfälle können nur das

Disziplinarvergehen der Beeinträchtigung von Ehre und Ansehen des Standes, nicht aber das der



Berufspflichtenverletzung darstellen. (T4)
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